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STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG
Elise-Lensing-Weg ggü. 2-8

1 Anordnung
Das PK312-StVB als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs für die

Elise-Lensing-Weg ggü. 2-8

folgendes an:

Veränderung der Parkanordnung (Gehwegparken)
2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Entfernen eines Zeichens 315-67 mit VZ-Mast (kurz) ggü. Hausnummer 2
- Setzen eines Zeichens 315-67 mit VZ-Mast (kurz) ggü. Hsnr. 8

3 Begründung
Ein Beschwerdeführer machte das PK 31/ StVB auf die ungenügende Breite der Gehwegparkfläche im Elise-
Lensing-Weg ggü. 6 aufmerksam. Er führte damit einhergehende Behinderungen für Fußgänger insbesondere 
mit Kinderwagen ins Feld. Der Beschwerdeführer schlug vor, das ggü. Hsnr. 2 vorhandene Zeichen 315-67 
(Gehwegparken) versetzen zu lassen. Bei einem Ortstemin am 15.08.18 stellte ich fest, dass die Gehwegparkflä-
che zwischen ggü. Hsnr. 2 bis ggü. 6 untermaßig ist, so dass hiermit das Versetzen des Zeichens 315-67 ange-
ordnet wird. Ab ggü. Hausnummer 8 ist die Parkflächenbreite wieder regelkonform.
4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle 
umgehend schriftlich mitzuteilen.

5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung 
unter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.
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